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Insolvenzbedingter Ausfall einer privaten Darlehensforderung als Verlust bei den Einkünften 
aus Kapitalvermögen 
 
1. Der endgültige Ausfall einer Kapitalforderung i. S. d. § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG in der privaten Vermö-

genssphäre führt nach Einführung der Abgeltungsteuer zu einem steuerlich anzuerkennenden Ver-
lust nach § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7, Satz 2, Abs. 4 EStG. 

2. Von einem Forderungsausfall ist erst dann auszugehen, wenn endgültig feststeht, dass keine weite-
ren Rückzahlungen mehr erfolgen werden. Die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Ver-
mögen des Schuldners reicht hierfür in der Regel nicht aus. 

*BFH, Urt. v. 24.10.2017 – VIII R 13/15 
 
Im Urteilsfall hatte der Kläger einem Dritten 2010 ein verzinsliches Darlehen gewährt. Seit August 2011 waren 
keine Rückzahlungen mehr erfolgt. Über das Vermögen des Darlehensnehmers wurde das Insolvenzverfahren 
eröffnet. Der Kläger meldete die noch offene Darlehensforderung zur Insolvenztabelle an und machte den Aus-
fall der Darlehensforderung als Verlust bei den Einkünften aus Kapitalvermögen geltend. Dem folgten Finanz-
amt und FG nicht. 
 
Die Revision hiergegen hatte Erfolg. Der BFH hat das finanzgerichtliche Urteil aufgehoben und die Sache an 
das FG zurückverwiesen. Nach seiner Auffassung soll mit der Einführung der Abgeltungsteuer seit 2009 eine 
vollständige steuerrechtliche Erfassung aller Wertveränderungen im Zusammenhang mit Kapitalanlagen er-
reicht werden. Damit wird die traditionelle Trennung von Vermögens- und Ertragsebene für Einkünfte aus Kapi-
talvermögen aufgegeben. In der Folge dieses Paradigmenwechsels führt der endgültige Ausfall einer Kapital-
forderung i. S. d. § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG zu einem gem. § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7, Satz 2, Abs. 4 EStG steuer-
lich zu berücksichtigenden Verlust. Insoweit ist nunmehr eine Rückzahlung der Kapitalforderung, die – ohne 
Berücksichtigung der in § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG gesondert erfassten Zinszahlungen – unter dem Nennwert des 
hingegebenen Darlehens bleibt, dem Verlust bei der Veräußerung der Forderung gleichzustellen. 
 
Wie die Veräußerung ist nach dem Urteil des BFH auch die Rückzahlung ein Tatbestand der Endbesteuerung. 
Danach liegt ein steuerbarer Verlust aufgrund eines Forderungsausfalls erst dann vor, wenn endgültig feststeht, 
dass (über bereits gezahlte Beträge hinaus) keine (weiteren) Rückzahlungen (mehr) erfolgen werden. Die Er-
öffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Schuldners reicht hierfür in der Regel nicht aus. 
Etwas anderes gilt, wenn die Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt wird oder aus an-
deren Gründen feststeht, dass keine Rückzahlung mehr zu erwarten ist. Hierzu hat das FG in einem zweiten 
Rechtsgang weitere Feststellungen zu treffen. 
 
Praxis-Tipp: 
Inwieweit diese Grundsätze auch für einen Forderungsverzicht oder etwa den Verlust aus der Auflösung einer 
Kapitalgesellschaft gelten, hatte der BFH nicht zu entscheiden. Auch in diesem Bereich dürfte jedoch die mit 
der Abgeltungsteuer eingeführte Quellenbesteuerung die traditionelle Beurteilung von Verlusten beeinflussen. 
 
 
Kindergeld: Wann endet eine Berufsausbildung? 
 
Eine Berufsausbildung endet nicht bereits mit der Bekanntgabe des Ergebnisses der Abschlussprü-
fung, sondern erst mit Ablauf der Ausbildungszeit, wenn diese durch Rechtsvorschrift festgelegt ist. 
*BFH, Urt. v. 14.09.2017 – III R 19/16 
 



 
Sämtliche Beiträge sind mit Sorgfalt bearbeitet, dennoch kann für ihren Inhalt keine Haftung übernommen werden. 

Im Streitfall absolvierte die Tochter des Klägers eine Ausbildung zur staatlich anerkannten Heilerziehungspfle-
gerin, die nach der einschlägigen landesrechtlichen Verordnung drei Jahre dauert. Der Ausbildungsvertrag 
hatte  
 
 
 
dementsprechend eine Laufzeit vom 01.09.2012 bis zum 31.08.2015. Die Tochter bestand die Abschlussprü-
fung im Juli 2015; in diesem Monat wurden ihr die Prüfungsnoten mitgeteilt. Für den Monat August 2015, in 
dem die Tochter ebenso wie in den Vormonaten ihren Dienst nach Dienstplan zu verrichten hatte, erhielt sie 
noch die Ausbildungsvergütung. Ab September 2015 war sie berechtigt, die Bezeichnung „Staatlich anerkannte 
Heilerziehungspflegerin“ zu führen.  
 
Die Familienkasse ging davon aus, dass eine Berufsausbildung bereits mit Ablauf des Monats endet, in dem 
das Prüfungsergebnis bekanntgegeben wird, so dass es nicht auf das Ende der durch Rechtsvorschrift festge-
legten Ausbildungszeit ankommt. Die Familienkasse hob daher die Festsetzung des Kindergeldes ab August 
2015 auf und verwies hierzu auf die Rechtsprechung des BFH, der zufolge eine Ausbildung spätestens mit der 
Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses endet. Der Kläger wandte sich dagegen und erstritt vor dem Finanzge-
richt das Kindergeld für den Monat August. Die Revision der Familienkasse hatte keinen Erfolg. 
 
Zunächst geht der BFH auf seine bisherige Rechtsprechung ein. Nach dem BFH-Urteil vom 24.05.2000 (BStBI 
II 2000, 473) endet eine Berufsausbildung spätestens mit der Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses, wenn die 
Ausbildung mit einer Prüfung abschließt. In dem entschiedenen Fall war die Bekanntgabe des Prüfungsergeb-
nisses der späteste in Betracht kommende Zeitpunkt für den Ausbildungsabschluss. Es ging um die Frage, ob 
bereits der (erfolgreiche) Abschluss einer Prüfung, die der Aufnahme einer Vollzeittätigkeit unmittelbar voraus-
ging, als Ende einer Universitätsausbildung anzusehen war oder erst der Zeitpunkt der Bekanntgabe des Prü-
fungsergebnisses. Für den BFH war ausschlaggebend, dass ein Kind, das noch vor Bekanntgabe des Prü-
fungsergebnisses eine Vollzeittätigkeit aufnimmt, sich nicht mehr ernsthaft auf ein Berufsziel vorbereitet. 
 
Im vorliegenden Streitfall vertritt der BFH die Auffassung, dass der im vorgenannten Urteil aufgestellte Rechts-
satz in dieser Allgemeinheit nicht gilt, wenn das Prüfungsergebnis noch vor dem Monat des durch eine Rechts-
vorschrift festgelegten Endes einer Berufsausbildung bekanntgegeben worden ist. Vorliegend handelt es sich 
um eine Berufsausbildung, die nicht mit der Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses, sondern mit dem Ablauf 
der durch Rechtsvorschrift festgelegten Ausbildungszeit endet. 
 
Nach § 2 Abs. 2 Satz 1 der Heilerziehungspflegeverordnung des Landes Baden-Württemberg dauert die Fach-
schulausbildung zur Heilerziehungspflegerin drei Jahre. Die Vorschrift des § 21 Abs. 2 des Berufsbildungsge-
setztes (BBiG), der zufolge eine Berufsausbildung vor Ablauf der Ausbildungszeit mit der Bekanntgabe des 
Prüfungsergebnisses endet, war nicht einschlägig, da die Ausbildung an einer dem Landesrecht unterstehen-
den berufsbildenden Schule absolviert wurde, so dass das BBiG nicht anwendbar war. Damit endete die Be-
rufsausbildung nicht im Juli 2015, sondern erst mit Ablauf des Folgemonats. 
 
Praxis-Tipp: 
Bei anderen Ausbildungen ist auch nach Verwaltungsansicht auf das gesetzlich festgelegte Ausbildungsende 
abzustellen und nicht auf eine vorherige Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 
 
So endet A 15.10 Abs. 7 der Dienstanweisung zum Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz, Stand 2017 
(BStBI I 2017, 1006) die Berufsausbildung bei Ausbildungen nach dem Gesetz über die Berufe in der Kranken-
pflege (KrPflG) (BGBI I 2003, 1442), nach dem Gesetz über die Berufe in der Altenpflege (AltPflG) (BGBI I 
2003, 1690), und nach dem Gesetz über den Beruf der Hebamme und des Entbindungspflegers (HebG) (BGBI 
I 1985, 902) nach drei Jahren. Der BFH hat mit dem neuen Urteil seine Rechtsprechung zur Dauer der Berufs-
ausbildung weiter präzisiert. Nach seiner Auffassung ist kein Grund ersichtlich, weshalb bei einer landesrecht-
lich geregelten Ausbildung nicht die durch Rechtsverordnung vorgesehene Dauer, sondern die vorherige Be-
kanntgabe des Prüfungsergebnisses entscheidend sein sollte. 
 
 
 
 
 
 
  
           Ihre Steuerberater 
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12.02. Lohn- und Kirchensteuer der Arbeitnehmer für Monatszahler 
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